
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 03.04.2024

Thema Institutionen und Volksrechte
Schlagworte Volksrechte
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Bericht
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Institutionen und
Volksrechte, Volksrechte, Bericht, 2011 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut
für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
03.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

1Volksrechte

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SAJV Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände

CSAJ Conseil Suisse des Activiés de Jeunesse

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Diskussion über die Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit internationalen
Abkommen und dem Völker- und Menschenrecht wurde 2011 durch neue Vorschläge
und Vorstösse erweitert. Der Bundesrat legte den versprochenen Zusatzbericht zum
Verhältnis von Völkerrecht und Volksinitiativen vor. In einem ersten Bericht von 2010
hatte er lediglich einige Optionen zur Klärung des Verhältnisses vorgeschlagen. Der
Zusatzbericht sollte eine vertiefte Diskussion liefern. Zwei Vorschläge lieferten dazu
Anlass. Auf der einen Seite sollte die bisher lediglich formale Vorprüfung materiell
erweitert werden: Es soll insbesondere geprüft werden, ob der Initiativtext mit dem
Völkerrecht vereinbar ist oder nicht. Das Resultat dieser Vorprüfung würde auf den
Unterschriftenbögen vermerkt und dem Initiativkomitee stünde es frei, die
Unterschriftensammlung trotzdem vorzunehmen oder aber den Text anzupassen. Auf
der anderen Seite sollte der Katalog der Gültigkeitsvoraussetzungen erweitert werden:
Begehren, die verfassungsrechtliche Grundrechte verletzen, sollten neu für ungültig
erklärt werden können. 1

BERICHT
DATUM: 30.03.2011
MARC BÜHLMANN

Mitte Juni 2015 legte der Bundesrat seinen Bericht zum Postulat der FDP-Fraktion vor,
das eine Klärung des Verhältnisses zwischen Völkerrecht und Landesrecht gefordert
hatte. Die Regierung anerkannte im  Fazit ihres Berichtes, dass insbesondere im
Verhältnis zwischen Volksinitiative und Völkerrecht eine zunehmende Problematik
bestehe. Eine Hierarchisierung oder eine Vorrangregel von Landesrecht sei allerdings
kaum ohne negative Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Schweiz als verlässliche
Vertragspartnerin möglich. Der Bundesrat schlug indes vor, dass jeweils vor der
Verabschiedung eines Erlasses oder vor Abschluss eines Vertrages die Konsequenzen
für Völker- bzw. Landesrecht eruiert werden sollten, um bereits bei der
Verabschiedung Klarheit zu schaffen, ob Unvereinbarkeiten bestünden und wie diese
allenfalls beseitigt werden müssten. 
Zur Frage nach einem möglichen obligatorischen Referendum bei Staatsverträgen mit
verfassungsmässigem Charakter ging der bundesrätliche Bericht auf das bestehende
«Referendum sui generis» ein. Es gebe ja bereits ein obligatorisches
Staatsvertragsreferendum, das bei Verträgen Anwendung findet, mit denen die Schweiz
Mitglied von supranationalen Organisationen werden soll. Dem fakultativen
Staatsvertragsreferendum unterstehen Verträge, die unbefristet und unkündbar sind.
Darüber hinaus bestehe aber auch ein ungeschriebenes Verfassungsrecht: Dieses
«Referendum sui generis» könne dann zur Anwendung gelangen, wenn ein Vertrag eine
so grosse Bedeutung habe, dass ihm Verfassungsrang zukomme. Dies habe man sich
beispielsweise beim Schengen- und Dublin-Assoziierungsabkommen überlegt, damals
aber verworfen. Falls je nach einem allfälligen Austritt ein Wiederbeitritt in die
Europäische Menschenrechtskonvention nötig wäre, dann würde dieser beispielsweise
einem obligatorischen Referendum unterstellt werden. 2

BERICHT
DATUM: 12.06.2015
MARC BÜHLMANN

Im Bericht zur Erfüllung des Postulats Reynard (sp, VS), der die Jugendsession stärken
möchte, sprach sich der Bundesrat für den Status Quo aus. Die Jugendsession entstand
1991 im Rahmen der damaligen 700-Jahr-Feier zur Gründung der Schweiz als Jugendtag
und wurde seit 1993 regelmässig durchgeführt, wobei sich die Organisation des
Anlasses laufend professionalisierte. Seit 2013 findet die Jugendsession als mehrtägiger
Anlass in Bern statt. In der Regel melden sich mehrere Hundert interessierte
Jugendliche, von denen nach Kanton, Geschlecht, Alter und sozialem Hintergrund
möglichst repräsentativ 200 Personen eingeladen werden. In Gruppen werden Themen
vorbereitet und zum Abschluss im Nationalratssaal im Plenum diskutiert. Eine nationale
Wahl eines Jugendparlaments wurde zwar schon diskutiert, aber als zu aufwändig
befunden. Ein 20-köpfiges, an die SAJV angegliedertes Organisationskomitee
ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist für Vorbereitung und Durchführung
zuständig. Der Bund unterstützt die Jugendsession finanziell und gewährt Gastrecht im
Bundeshaus. Der Jugendsession stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um
den politischen Prozess zu beeinflussen, wobei mit Ausnahme der Petition alle lediglich
informeller Art sind (z.B. einfacherer persönlicher Kontakt mit Parlamentarierinnen und

BERICHT
DATUM: 24.05.2017
MARC BÜHLMANN
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Parlamentariern). Petitionen wurden bisher 123 eingereicht, wobei 15 von den Räten als
Postulat übernommen wurden. 
Einem Ausbau der Antragsrechte – etwa in Form einer Jugendmotion oder einer
Volksmotion – begegnet der Bundesrat laut Bericht skeptisch. Er betont, dass das
Jugendparlament hinsichtlich politischer Bildung und Partizipation eine bedeutende
Rolle spiele und die finanzielle Unterstützung damit mehr als berechtigt sei. Die
Meinungen und Ideen der Jugendlichen würden zwar nicht unmittelbar, aber über die
Jahre in den politischen Prozess einfliessen. Deshalb sei der Erfolg auch nicht an der
Anzahl erfolgreicher Petitionen zu messen. Aber auch aus staatspolitischen und
verfassungsrechtlichen Gründen sei eine institutionelle Stärkung nicht der richtige
Weg. Letztlich sei es Aufgabe des Parlaments, über die Bedeutung von Eingaben zu
entscheiden. Einer verstärkten informellen Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen
und Parlamentsmitgliedern stehe ebenfalls nichts im Weg. 3

Anfang Mai legte der Bundesrat seinen Bericht zur Erfüllung der Postulate Müller (fdp,
LU; Po. 17.4017) und Hausammann (svp, TG; Po. 17.3149) vor, mit dem die Möglichkeiten
für eine Verbesserung der politischen Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern mittels
Digitalisierung ausgelotet werden sollten. Im Bericht wurde präzisiert, dass die
Postulate die Betrachtung lediglich eines Teilbereichs von «Civic Tech» verlangten –
das Postulat Müller trug diesen Begriff im Titel –, nämlich die so bezeichnete «e-
discussion», also die digitalisierte Teilhabe an der politischen Meinungsbildung. Der
Bericht selber wollte aber einen weiteren Fokus einnehmen und auch die Chancen des
elektronischen Abstimmens («E-Voting»), der digitalen Unterschriftensammlung («E-
collecting») oder der digitalisierten Dienstleistungen des Staates («E-Government»)
beleuchten. Das politische System der Schweiz biete verschiedene Elemente, deren
Digitalisierung Anreize für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger setzen könnten – so
die Prämisse des Berichtes. Grundsätzlich habe Digitalisierung das Potenzial, Hürden
etwa für Informationsbeschaffung oder Koordination zu senken. Eine durch
Digitalisierung mögliche frühere und stärkere Einbindung von politisch Interessierten
berge aber auch Risiken, da politisches Vertrauen und Legitimität stets auch
transparente Prozesse und repräsentative Institutionen voraussetzten: Die
Digitalisierung werde die politische Kultur zwar verändern und rechtliche sowie
institutionelle Anpassungen nötig machen, das politische Vertrauen dürfe dadurch aber
nicht untergraben werden. Es handle sich dabei um eine Gratwanderung.
Gestützt auf den in der Politikwissenschaft gebräuchlichen Policy-Zyklus lotete der
Bericht Anwendungsmöglichkeiten für Digitalisierung aus. Bei allen Etappen des
Entscheidungszyklus' seien dank Digitalisierung vor allem Vereinfachungen in den
Bereichen der Informationsgewinnung und -verbreitung sowie bei der Koordination
zwischen Akteuren möglich. Ad-hoc-Netzwerke könnten etwa einfacher Einfluss auf das
Agenda-Setting nehmen, Bürgerinnen und Bürger könnten bei der Problemanalyse
leichter auf Experteninformationen zurückgreifen und so etwa mittels E-
Vernehmlassungen auch Lösungsvorschläge einbringen, wobei die Auswertung der
Stellungnahmen ebenfalls digitalisiert und vereinfacht werden könnte. Möglichkeiten
beschrieb der Bericht auch für die Etappe des formellen Entscheidungsprozesses: E-
Voting und E-Collecting könnten die Beteiligung nachhaltig stärken, Informationen aus
der parlamentarischen Debatte könnten digital einfacher und komprimiert zur
Verfügung gestellt werden und gar neue, innovative Entscheidungsverfahren seien
denkbar, mit denen etwa die Stärke einer Präferenz ausgedrückt werden könnte
(«quadratic voting»). Die Möglichkeit für mehr Transparenz bei der Phase der
Umsetzung eines Entscheids und die Chancen, die «Big Data» bei der Politikevaluation
böten, wurden vom Bericht ebenfalls als mögliche positive Folgen der Digitalisierung
hervorgehoben. 
Auch auf die Risiken der Digitalisierung ging der Bericht ausführlich ein. Die
Auswirkungen dürften kurzfristig eher überschätzt, langfristig aber unterschätzt
werden. So sei dauerhafter politischer Einfluss nach wie vor von einem genügend
grossen Organisationsgrad eines politischen Akteurs abhängig, auch wenn durch
Digitalisierung die Organisationskosten gesenkt würden. Es stelle sich zudem die Frage
einer behördlichen Kontrolle privater digitaler Plattformen, die politische
Informationen zur Verfügung stellten. Digitalisierung könne zudem der Personalisierung
und Polarisierung der Politik Vorschub leisten, zu einer «Zersplitterung der
Öffentlichkeit» und zu «Echokammern» führen, also zu einer nur noch sehr
spezifischen und einseitigen Information. Zentral sei zudem die Diskussion um
Datenschutz und -sicherheit. 
In vier Bereichen machte der Bericht Handlungsbedarf aus: Erstens müssten Daten zu
politischen Geschäften integriert werden. «Es ist zum heutigen Zeitpunkt nicht
möglich, ein Geschäft – beispielsweise eine Volksinitiative oder eine Botschaft des

BERICHT
DATUM: 08.05.2020
MARC BÜHLMANN
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Bundesrates an das Parlament – über die verschiedenen Etappen des Policy-Zyklus aus
einer einzigen Quelle zu verfolgen», kritisierte der Bericht. Zweitens solle die
Diskussion um E-Voting und E-Collecting weitergeführt werden. Drittens solle ein
bundeseigenes Online-Portal für Petitionen sowie eine E-Volksmotion geprüft werden.
Als vierter Punkt erhielt im Bericht das Vernehmlassungsverfahren viel Aufmerksamkeit;
dieses stehe «etwas im Schatten der direktdemokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten».
Es sei prüfenswert, ob eine Digitalisierung des Verfahrens zu stärkerer Teilnahme,
vermehrtem Austausch und gar zu mehr Transparenz bei der Auswertung der
Stellungnahmen durch die Verwaltung führen könne.
Gestützt auf die Überlegungen wurden im Bericht schliesslich drei Massnahmen
formuliert: Erstens soll die Bundeskanzlei zusammen mit dem
Informatiksteuerungsorgan des Bundes, dem Bundesamt für Statistik, dem
Bundesarchiv und den Parlamentsdiensten ein Datenmodell für politische Geschäfte
entwickeln, mit dem alle relevanten Informationen, Daten und Quellen an einem Ort
zusammengefasst werden. Zweitens soll die Bundeskanzlei «E-Vernehmlassungs»-
Projekte initiieren, die zu administrativen Vereinfachungen und einer Anreicherung des
Vernehmlassungsverfahrens führen sollen. Drittens soll die Bundeskanzlei prüfen, ob
eine Publikationsplattform für Petitionen geschaffen werden soll. 4

1) BBl., 2011, S. 3613 ff.
2) Bericht des Bundesrats vom 12.6.15
3) Bericht BR vom 24.5.2017
4) Bericht BR vom 8.5.20
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